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Stellungnahmen 
 
II/A 1   

AWO Ortsverein Leverkusen Ost 

gez. Dieter Muschan 

Wiebertshof 7 

51377 Leverkusen 

(Schreiben vom 27.04.2015) 

 

 

 

 
 

II/A 1.1 

II/A 1.2 
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Stellungnahme der Verwaltung zu II/ A 1: 
 
Teilweise wurde zu den geänderten Bereichen des Bebauungsplans Stellung ge-
nommen. 
Die Stellungnahme wird somit insgesamt einer erneuten Wertung unterzogen.  
 
Im Einzelnen wird Stellung bezogen wie folgt: 
 
zu II/ A 1.1 
Der Wegfall der III - geschossigen Bauweise im Nahbereich der Straße, um ersatz-
weise die Überbauung des Saales vornehmen zu können ist nach den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes ebenfalls möglich. Dies wird allerdings nicht zwingend 
vorgegeben. 
Eine direkte Gefährdung der Kleingartenkinder ist nicht erkennbar, die heutigen Flä-
chen bleiben durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes unberührt. Es trifft zu, 
dass die hauseigenen Erschließungsflächen östlich neu geordnet werden sollen, dies 
geschieht im Einklang mit einer Aufwertung der anschließenden Gartenfläche im Ost-
teil. Gleichzeitig sollen zusätzliche Stellplätze für die Bediensteten ausgewiesen wer-
den. Darin ist keine zusätzliche Verkehrsgefährdung zu sehen.  
Anders als heute besteht die Möglichkeit, die Vorfahrt der Kindertagesstätte deutli-
cher abzugrenzen und die fußläufigen Bereiche besser zu schützen. Oft stellt auch 
der Bring- und Holverkehr der Eltern eine Beeinträchtigung dar. Es ist vorgesehen, 
dass die Zufahrtsbereiche insgesamt besser geordnet werden. Beispielsweise wer-
den neue Parktaschen ausgewiesen. Darüber hinaus wird über die Ausweisung zu-
sätzlicher Parkplätze entlang der östlichen Zufahrt ein Beitrag dazu geleistet, dass 
sich der Parksuchverkehr entlang der Tempelhofer Straße reduziert. Dies stellt einen 
Beitrag zur Verkehrsberuhigung dar.  
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb auf Tiefgaragennutzungen verzichtet werden 
soll. Mittels einer Tiefgarage kann der Stellplatzbedarf abseits des öffentlichen Stra-
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ßenraumes besser abgedeckt werden. Ein ersatzweise vorzunehmender Eingriff in 
sonstige Freiflächen kann zugunsten großer nutzbarer Gartenflächen minimiert wer-
den.  
 
zu II/ A 1.2 
Es ist nicht widersprochen, dass der Veranstaltungsaal sanierungsbedürftig ist und 
dem Platzbedarf von Rollatoren und Rollstühlen besser Rechnung getragen werden 
könnte. Von der Lage her stellt die Saalüberbauung sicher die günstigste Verbindung 
mit dem Foyer und dem Erschließungskern der Seniorenanlage dar. Eine Überbau-
ung wird daher durch die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht ausgeschlossen.  
Die entsprechende Umsetzung wird durch den Vorhabenträger, Vorstand und Ge-
schäftsführung des AWO Kreisverbandes, maßgeblich koordiniert. Die Erzielung von 
Synergieeffekten wird dem Nutzer anheimgestellt, entsprechende Vorgaben können 
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens sein, es sei denn, der Bebauungs-
plan ist auf ein spezielles Vorhaben, beispielsweise die Saalüberbauung, restriktiv 
zugeschnitten. Hiermit könnte jedoch nur indirekt auf hausinterne Abläufe eingewirkt 
werden. 
Dies wird allerdings aus Gründen der planerischen Zurückhaltung nicht verfolgt. 
Maßgeblich für die ausgewählten Festsetzungen ist, dass ein Beitrag der Woh-
nungsbereitstellung für Senioren geleistet wird. Der Bebauungsplan ermöglicht daher 
einen relativ flexiblen Bebauungsrahmen. Dies kann als Vorgabe dazu dienen, dass 
auf beispielweise logistische, finanzielle oder kalkulatorische Gegebenheiten besser 
reagiert werden kann.  
Im konkreten Falle spricht sich die Stadtplanung sowohl für die Variante 6 (Planung 
Wirtz + Kölsch der Geschäftsführung des AWO - Kreisverbandes) als auch für die 
Variante 5 (alternative Saalüberbauung nach Vorschlag des Nutzerinnen- und Nut-
zerbeirates im Seniorenzentrum „Stadt Leverkusen“ gGmbH) gleichermaßen aus. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
zu II/ A 1.1 
Den Anregungen wird nicht stattgegeben 
zu II/ A 1.2 
Der Bebauungsplan ermöglicht die vorgeschlagene Planalternative, aber nicht aus-
schließlich. 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II/ A2   

Wilfried und Gertrud Lahne 

Tempelhofer Straße 2b 

51375 Leverkusen 

(Schreiben vom 30.04.2015)  
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Anlagen 

II/A 2. 1 
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Stellungnahme der Verwaltung zu II/ A2 

Teilweise wurde zu den geänderten Bereichen des Bebauungsplans 
Stellung genommen. 
Die Stellungnahme wird somit insgesamt einer erneuten Wertung un-
terzogen.  
 
Die Forderung nach einer Verkleinerung des Baufensters auf eine Grö-
ße von 16 x 30 Metern wurde bereits im Rahmen der öffentlichen Aus-
legung formuliert und der Bebauungsplan wurde daraufhin geändert.  
Dabei wurden die Vorgaben des Bebauungsplans hier bewusst nicht so 
eng gefasst, damit verschiedene Lösungen realisierbar bleiben, da sie 
auch städtebaulich vertretbar sind. 
Die Realisierung der zusätzlichen Wohnungen steht dabei im Vorder-
grund, der Bebauungsplan gibt lediglich das Grundgerüst vor. 
 
Die Wiese vor der Seniorenanlage stellt keine schützenswerte Anlage 
des Landschafts- und Naturraumes dar, ferner sind hierüber etwa 15 
Besucherparkplätze angebunden. Eine bauliche Nutzung oder eine Er-
gänzung in diesem Bereich ist allein wegen der kurzen Wege zu emp-
fehlen. Andererseits können zusätzliche Versiegelungen im Bereich an-
derweitiger Gartenflächen vermieden werden. 
 
Das Dach des Restaurants ist mit technischen Anlagen der Küche ver-
sehen. Eine architektonische Aufwertung ist nicht Gegenstand der Bau-
leitplanung. Der Bebauungsplan ermöglicht darüber hinaus die Errich-
tung eines zusätzlichen Geschosses in diesem Bereich. Es wird eine 
Voraussetzung dafür geschaffen, künftig technische Anlagen einzuhau-
sen.  
Dabei sind bei Bedarf die vorhandenen Balkone zu berücksichtigen, 
ggf. müssen diese angepasst werden. Der Bebauungsplan lässt auch 
Änderungen dieser Art zu, die Baugrenzen dürfen für die Neuanlage 
von Balkonen einer definierten Größenordnung überschritten werden.  
Optimierungsmaßnahmen dieser Art obliegen der Eigentümerin, der 
Bebauungsplan greift hier nicht ein. 
 
Zu den beiden möglichen Bebauungsvarianten, die dem Bebauungs-
plan zu Grunde liegen, wird angemerkt, dass die Stadt mehrfach vor Ort 
informiert und versucht hat, verschiedene Interessen zusammen zu füh-
ren. Eine Übereinkunft konnte nicht erzielt werden. Der Bebauungsplan 
geht der Verpflichtung nach, dem Handlungskatalog des § 1 BauGB 
Folge zu leisten.  Beide Varianten sind städtebaulich vertretbar und im 
Rahmen der Festsetzungen umsetzbar. 
Der Kreis der Beteiligten kann dem Bebauungsplanverfahren entnom-
men werden, die Entscheidung über das Ortsrecht wird durch den Rat 
der Stadt Leverkusen gefasst.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II/A 3   

Elfriede Anders 

Tempelhofer Straße 2b 

51375 Leverkusen 

 

Gerda Olbrich 

Tempelhofer Straße 2b 

51375 Leverkusen 

(Schreiben vom 30.04.2015)  

 

  

II/A 3. 1 

II/A 3. 2 
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II/A 3. 3 

II/A 3. 4 
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Anlagen 

II/A 3. 5 
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Stellungnahme der Verwaltung zu II/ A 3 
Teilweise wurde zu den geänderten Bereichen des Bebauungsplans Stellung ge-
nommen. 
Die Stellungnahme wird somit insgesamt einer erneuten Wertung unterzogen.  
 

 
Zu II/ A 3.1 
Es trifft zu, dass die Dachlandschaft über Restaurant und Küche mit technischen  
Anlagen versehen ist. Der AWO ist zu empfehlen, das Wohnumfeld – hier die Dach-
landschaft – qualitativ besser auszugestalten. Der Bebauungsplan kann keine zwin-
genden Regelungen treffen, welche die qualitative Aufwertung des Gebäudebestan-
des zum Inhalt haben. 
Es trifft ebenfalls zu, dass der Einblick auf den Eingangs- und Terrassenbereich künf-
tig nicht von jeder Wohnung gleichbleibend ermöglicht wird. Dies ist sowohl bei der 
geplanten Maßnahme des AWO Vorstandes der Fall (Variante 6), als auch bei der 
Lösung des Nutzerinnen- und Nutzerbeirats (Variante 5). 
 
Durch die angedachte Bebauung werden die Wohnverhältnisse nicht unzumutbar 
eingeschränkt, die nach Bauordnung NRW einzuhaltenden Sozialabstände werden 
durch die vorgegebenen Baugrenzen berücksichtigt.  
Generell wird hier zugunsten der Wohnerweiterung entschieden. Es ist zusätzlich 
darauf hinzuweisen, dass im fraglichen Bereich eine zusätzliche Nutzungsebene  



 Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße" - Abwägung erneute öffentl. Auslegung -  Seite  12  

 

 

(II - geschossig) ermöglicht wird. Danach könnten störende Leitungen und Lüftungen 
eingehaust oder in eine entsprechende Aufstockung besser eingebunden werden.  
Ausblicke aus einer Wohnung gehören nicht zu den nachbarrechtlich schützenswer-
ten Belangen. Da die gesunden Wohnverhältnisse gewahrt bleiben, wird dieser Be-
lang gegenüber dem Ziel der Schaffung zusätzlichen (altersgerechten) Wohnraums 
zurückgestellt. Die Wohnungen verfügen darüber hinaus über genügend anderweiti-
ge Ausblicke nach Süden, Norden und Osten. Insofern sind die Belange des Einzel-
nen dem Wohle der Allgemeinheit - hier der Schaffung zusätzlichen Wohnraums - 
unterzuordnen.  
 
zu II/ A 3.2 
Inwieweit die AWO ihrer Informationspflicht hinreichend nachgekommen ist kann 
nicht ermessen werden. Die Stadt hat über die die Planung hinreichend informiert. 
Auf die Informationsveranstaltungen am 04.12.2012, am 28.05.2013 und am 
15.10.2014 ist hinzuweisen. Diese fanden vor Ort statt. 
 
Der Aufbau des Saalgrundstücks ist ebenfalls eine bauliche Lösung die durch den 
Bebauungsplan ermöglicht wird. Der Bebauungsplan gibt lediglich den rechtlichen 
Bebauungsrahmen vor. Entscheidungen für eine bestimmte architektonische Lösung 
werden von der AWO als Vorhabenträger getroffen. 
 
zu II/ A 3.3 
Der Wendeplatz liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Än-
derungen oder Anpassungen diesbezüglich sind in einem gesonderten Verfahren zu 
prüfen. Das Wenden von etwa dreiachsigen Müllfahrzeugen ist möglich. In der Reali-
tät ist gelegentlich festzustellen, dass entlang des äußersten Kreises geparkt wird. 
Diese Verkehrsbehinderung zu beseitigen ist eine ordnungsbehördliche Aufgabe und 
nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
 
zu II/ A 3.4 
Neben der Anlage neuer Tiefgaragen können auch Lager- und Nebenräume für die 
Küche eingebunden werden. 
Wenn auch mit freiräumlich engeren Verhältnissen im Vorgartenbereich zu rechnen 
ist, wird Sorge dafür getragen, dass die verbleibenden Freiflächen gestalterisch auf-
gewertet werden. Der Gestaltungsplan gemäß Variante 6 ist im weiteren Baugeneh-
migungsverfahren nachzuhalten. 
Mit der erneuten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes konnte beispielswei-
se eine Erweiterung und Umgestaltung der Eingangs- bzw. Saalterrassen erreicht 
werden. 
Der Nachweis der sinnvollen Anordnung des ruhenden Verkehrs wird neben den 
Festsetzungen von Stellplätzen und Tiefgaragenflächen auch über den Freiflächen-
plan geführt. Zudem wird im Freiflächenplan nachgewiesen, dass die verbleibenden 
Grünflächen gestalterisch aufgewertet werden und den Erholungsansprüchen der 
Bewohner und Besucher der Einrichtung genügen werden. 
Der Freiflächengestaltungsplan wird über den städtebaulichen Vertrag gesichert und  
Bestandteil der Bauleitplanung. 

 
Beschlussempfehlung zu II/ A 3: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II/A 4 

Nutzerinnen- und Nutzer- Beirat und 7 Mitunterzeichner 

im Seniorenzentrum „Stadt Leverkusen“ gGmbH 

Tempelhofer Straße 2 

51375 Leverkusen 

(Schreiben vom 28.04.2015) 
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II/A 4. 1 

II/A 4. 2 
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II/A 4. 3 

II/A 4. 4 

II/A 4. 5 
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II/A 4. 6 

II/A 4. 7 



 Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße" - Abwägung erneute öffentl. Auslegung -  Seite  17  

 

 

 

II/A 4. 8 
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Anlagen:  
Schreiben - einstimmiger Beschluss des Bewohnerbeirates vom 

04.12.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung zu II/ A 4 
Teilweise wurde zu den geänderten Bereichen des Bebauungsplans Stellung ge-
nommen. 
Die Stellungnahme wird somit insgesamt einer erneuten Wertung unterzogen.  
 
Die Abwägung beschränkt sich auf die städtebaulich relevanten Einzelheiten und die 
Auswirkungen die sich nach dem Handlungskatalog des § 1 BauGB (Aufgabe, Begriff 
und Grundsätze der Bauleitplanung) ergeben. 
Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass nach Maßgabe des Bebauungsplanes sowohl 
die Variante 6 – Vorgarten- bzw. Straßenbegleitbebauung als auch die andere Vari-
ante 5 – Saalüberbauung durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes möglich 
sein werden und städtebaulich vertretbar sind. Darüber hinaus können ggf. auch an-
dere architektonische Lösungen umgesetzt werden. 
 
Im Rahmen der erneuten Auslegung wurde bereits wie folgt auf die Anregungen des 
Nutzerinnen- und Nutzerbeirates eingegangen:  
 

 Die Bebauung rückt um 3 bis 4 m von der öffentlichen Erschließungsfläche ab, es 
entsteht ein Vorgartenbereich. 

 Die möglichen Gebäudekuben wurden der Geometrie des Seniorenheimes ange-
passt. 

 Die Variante 5 (Saalüberbauung) wurde ermöglicht, die Geschossigkeit im Be-
reich des Saales wurde erweitert. 

 Die Terrassen- und Vorgartenflächen wurden optimiert. 
 
Zu den Anregungen im Einzelnen: 
 
zu II/ A 4.1 
Der Beirat hatte hinreichende Gelegenheiten die eigenen Lösungen vorzustellen, 
auch im Rahmen mehrerer Informationsveranstaltungen. Die hier nochmals favori-
sierte Alternativlösung ist im Rahmen der Vorgaben des Bebauungsplanes möglich. 
Die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Lösung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
 
zu II/ A 4.2 
Sachverständigengutachten liegen nicht vor. Es trifft zu, dass die Dachlandschaft 
über Restaurant und Küche mit technischen Anlagen versehen ist. Dieses Wohnum-
feld freundlicher auszugestalten ist der AWO zu empfehlen, der Bebauungsplan trifft 
hier keine Regelungen. 
Es wird jedoch die Anlage einer zusätzlichen Nutzungsebene ermöglicht (II - ge-
schossig). Dabei gehört der Ausblick aus einer Wohnung nicht zu den nachbarrecht-
lich schützenswerten Belangen. Da die gesunden Wohnverhältnisse gewahrt bleiben, 
wird dieser Belang dem Ziel der Schaffung zusätzlichen (altergerechten) Wohnraums 
zurückgestellt. 
 
zu II/ A 4.3 
Die Modellübersicht stellt auf den Vorschlag der Saalüberbauung ab. 
Es trifft zu, dass die Saalüberbauung dem inneren Erschließungskern möglichst nahe 
kommt. Mitunter deswegen räumt der Bebauungsplan auch diese Möglichkeit ein. 
Wesentlich ist die Entwurfsidee, dass mit den neu zu errichtenden Wohneinheiten ein 
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sinnvoller Übergang in die Pflegeversorgung vorbereitet werden kann. Es entstehen 
barrierefreie Wohnungen die zunächst über Pflegedienstzimmer an die Pflegehäuser 
angedockt sind. Diese Zuordnung ist sicherlich sinnvoll, sie stellt einen sukzessiven 
Übergang in die Altersversorgung dar. Aus diesem Grunde wurde die Bebauung im 
Vorgartenbereich ausgewählt. Andere Lösungen in den hinteren Gartenbereichen 
kamen deshalb nicht zum Tragen. 
Es ist davon auszugehen, dass sowohl die Lösung des Nutzerinnen- und Nutzerbei-
rates (Variante 5) als auch das Konzept des AWO Kreisverbandsvorstands (Variante 
6) dieser Idee gleichsam entsprechen.  
Der Bebauungsplan lässt u.a. deswegen beide Lösungen zu. 
 
zu II/ A 4.4 
Eine straßenbegleitende Wiese oder ein grüner Vorgarten ist stadträumlich positiv zu 
bewerten.  
 
„Anlagen 4 a und 4 b“ 
Die Balkone über dem Restaurantdach werden baulich nicht direkt beeinträchtigt, der 
Mindestabstand (Balkongrenze Haus 2 B / Neubau Variante 6) beträgt etwa 15 m. 
Die Fernsicht nach Südwesten wird sicherlich eingeschränkt, dies ist sowohl bei Va-
riante 5 als auch bei Variante 6 der Fall. Ausblicke aus einer Wohnung gehören nicht 
zu den nachbarrechtlich schützenswerten Belangen. Da die gesunden Wohnverhält-
nisse gewahrt bleiben, wird dieser Belang im Rahmen der Abwägung zugunsten dem 
Ziel der Schaffung zusätzlichen (altersgerechten) Wohnraums zurückgestellt. Eine 
Verschattung ist gegeben, aber innerhalb des Gebäudekomplexes nicht unzumutbar. 
Eine hinreichende Belichtung wird nach den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen 
für Aufenthalts- oder Versammlungsräume im späteren Bauantrag nochmals geprüft. 
Diesbezüglich könnten auch neue Fensteröffnungen entstehen. Der städtebaulichen 
Anordnung gem. Variante 6 kann nicht entgegengehalten werden, dass dies eine 
unzureichende Lösung („Nonsens“) darstellt. Die Geometrie des vorhandenen Ge-
bäudekomplexes wird lediglich ergänzt. Der Erschließungskern, bestehend aus Fo-
yer und Atrium und Saal- bzw. Restaurantanbindung, wird in der Funktion nicht we-
sentlich beeinträchtigt. Beide Lösungen (Variante 5 und 6) sind städtebaulich verträg-
lich, aus diesem Grunde wurde der Bebauungsplan so gestaltet, dass mehreren 
Entwurfsvorgaben Rechnung getragen werden kann.  
 
„Anlage 5“ 
Eine Saalerweiterung nach Osten um 5 bis 8 m ist auch im Rahmen des Bebauungs-
planes möglich.  
Der Nutzerinnen- und Nutzerbeirat konstatiert, dass nicht wie hier konkret gemäß 
Variante 6, sondern der Bau von Seniorenwohnungen im Allgemeinen unterstützt 
wird. Auf die Notwendigkeit der Saalvergrößerung oder Saalsanierung will man aller-
dings auch bei Nichtrealisierung der Erweiterungsvorhaben für den Wohnungsbau 
nicht verzichten.  
 
Diese Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. Ein Bebauungsplan kann hier 
nicht regelnd eingreifen, steht dieser Forderung aber auch nicht durch seine Festset-
zungen entgegen. 
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zu II/ A 4.5 („Anlage 6“) 
Eine Verschattung im Falle der Saalüberbauung wird seitens des Nutzerinnen- und 
Nutzerbeirates hingenommen. 
 
Zu II/ 4.6 („Anlage 7“) 
Refinanzierungen und die Prüfung von Investitionsdeckungen entziehen sich dem 
Regelungsbereich des Bebauungsplans. 
 
Einer Würdigung bedarf es hierzu nicht. 
 
zu II/ 4.7 („Anlage 8a und 8b“) 
Inwieweit einzelne Positionen des Finanzierungshaushalts zur Deckung der Aufwen-
dungen eines Neubaus mit Tiefgarage (einschl. Sanierung Saal) beitragen können, 
kann im Rahmen des Bebauungsplanes nicht geprüft werden. Bewirtschaftung und 
betriebsinterne Organisationen regelt der Hauseigentümer bzw. der Vorhabenträger. 
Das ist nicht Gegenstand eines Bauleitplanverfahrens. Grunddienstbarkeiten, hierbei 
auch Erbbaurechtsregelungen, stellen wichtige Voraussetzungen für die Umsetzung 
dar. Mit dem hier in Rede stehenden Verfahren wird die Zustimmung der Gremien 
und der Öffentlichkeit zu der planungsrechtlichen Vorgabe eingeholt, in deren Folge 
bodenordnende Maßnahmen umgesetzt werden. 
Grundstücksverhandlungen sind für die Abwägung zunächst nicht von Belang. Dies-
bezügliche Verhandlungen sind zwischen den Beteiligten (Stadt und Dienstnehmer 
AWO) gesondert zu behandeln. Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen, 
regelt Einzelheiten der späteren Umsetzung jedoch nicht. 
 
Der Bebauungsplan ermöglicht mehrere Bauvarianten in einem städtebaulich ver-
träglichen Rahmen. Dies darzulegen ist Sinn und Zweck eines Bebauungsplanver-
fahrens. 
 
 
zu II/ A 4.8 
Die Wendeanlage ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanes, da sie außerhalb des 
Geltungsbereiches liegt.  
Der Wendekreis ist aber hinreichend zur Aufnahme von dreiachsigen LKW (etwa 
Müllfahrzeug und gleichwertige Fahrzeuge) bemessen, vorausgesetzt im Halteverbot 
des Kreisels wird nicht geparkt.  
 
Inwieweit mit Widerständen aus der Öffentlichkeit zu rechnen ist kann nicht ermes-
sen werden, der Bebauungsplan lässt Bebauungsvorschläge des Betreibers und der 
Nutzer gleichsam zu. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Den Empfehlungen des Nutzerinnen- und Nutzerbeirats steht der Bebauungsplan 
nicht entgegen. Finanzierung und architektonische Ausgestaltung obliegen der AWO.  
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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II/A 5 

Rosemarie Merati-Kashani 

Tempelhofer Straße 1d 

51375 Leverkusen 

(Schreiben vom 16.04.2015)  

 

Stellungnahme der Verwaltung zu II/ A 5 
Durch das Verschieben der Baugrenzen entlang der Tempelhofer Straße verbleibt 
eine grüne Vorgartenzone von etwa 3 bis 4 m im Querschnitt. Dies ist ortsüblich. Im 
fraglichen Bereich setzt der Bebauungsplan Baugrenzen fest, diese dürfen nicht 
überschritten werden. Somit wird das Abrücken von der öffentlichen Erschließungs-
fläche städtebaulich gesichert. Eine zusätzliche Verkehrsbelastung kann nicht ver-
mieden werden, da mit etwa 15 Wohneinheiten zusätzlich zu rechnen ist. Erforderli-
che Stell- oder Parkplätze sollen zunächst in Tiefgaragen untergebracht werden, so-
dass weite Teile der Tempelhofer Straße nicht mit zusätzlichen Parksuchverkehren 
belastet werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass zusätzliche Parkplätze im Be-
reich der nordöstlichen Gartenfreiflächen eingerichtet werden. Mit den begleitenden 
Maßnahmen wird andererseits zur Entlastung der umgebenden Straßen beigetragen. 
Mit einer spürbaren Zunahme des Verkehrs ist nicht zu rechnen. 
 
Grundsätzlich ist die Tempelhofer Straße für die Aufnahme der anstehenden Verkeh-
re geeignet. Der Regelquerschnitt ist für die Verkehrsmengen hinreichend. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

 


